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Postulat
über Weisungen für den Vokal- und Instrumental-
unterricht von Lernenden an Gymnasien
und Fachmittelschulen des Kantons Luzern

eröffnet am 21. Juni 2010

Der Regierungsrat wird aufgefordert, dieWeisungen vom 29.April 2009 bezüglich
der Lektionsdauer für den Instrumentalunterricht von Lernenden an Gymnasien
wieder zu ändern. So soll die Lektionsdauer für den freiwilligen Musikschulbesuch
für Lernende der Gymnasien nicht nur noch während 40 Minuten möglich sein, son-
dern wie bis anhin auch während 30 Minuten.Auch für 30-Minuten-Lektionen sol-
len weiterhin Kantonsbeiträge an die Musikschulen der Gemeinden ausbezahlt wer-
den.

Begründung:
Ab dem Schuljahr 2010/11 muss der Instrumentalunterricht von Lernenden der
Gymnasien an den Kantonsschulen und an den Gemeindemusikschulen neu
40 Minuten betragen. Die Lernenden der Gymnasien werden also gezwungen, län-
gere Lektionen zu belegen; notabene für ein freiwilliges Angebot. Dieser Zwang der
Mindestdauer der Lektionen kostet die Eltern jährlich 200 Franken zusätzlich. Die
Weisung trifft für andere Schüler der Sekundarstufe 1 nicht zu. Diese können nach
wie vor Lektionen von 30 Minuten besuchen. DieWeisung ist nicht begründbar,
nicht nachvollziehbar und nicht sinnvoll. Zudem ist diese wertend und qualifizie-
rend. DieseWeisung für den Instrumentalunterricht ist aufzuheben, da es für Ler-
nende an den Gymnasien und in der Sekundarstufe für Kultur- und Sportangebote
auch keineWeisungen gibt.
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